




























- Platzbedarf auf Rüekseite: 

X kann in dieser Oeffnungsriehtung O em betragen. Je grosser X 
allerdings ist, desto eher kann eine individuelle, d.h. komfor­
tablere Zufahrt gewahlt werden, z.B. Wahlmogliehkeit für Reehts­
oder Linkshander. 

- Ablauf auf Oeffnungsseite: 

Wie bei den sehwaehen Rollstuhlbenützern ist auf dieser Seite 
eine zusatzliehe Manovrierflaehe notwendig. In Folge der gros­
seren Bewegliehkeit kann diese aber variabel angeordnet werden. 
Für den Platzbedarf neben dem Türflügel-Sehwenkbereieh sind 
zwei Extremwerte festzustellen, ein Optimal- und ein Sehleeh­
test-Wert, dazwisehen sind lineare Zwisehenwerte moglieh. 

l. Optimal-Wert: X = min. 60 em 

Betragt X min. 60 em, kann die 
Türe ohne manovrieren aufge­
sehwenkt werden. 
Je kleiner X ist, desto mehr 
muss beim Aufsehwenken der Türe 
manovriert werden. 

2. Sehleehtest-Wert: X = O em 

Betragt X O em muss mit dem Roll­
stuhl am meisten manovriert, d.h. 
um die ganze Lange des Türflügels 
retourgefahren und dieser zugleieh 
mitgezogen werden. 
Daraus ergibt sieh aueh der 
Minimal-Wert für Y wenn X O em ist: 
Y = Türflügellange plus Rollstuhl­
lange. 

Je grosser X ist, umso weniger 
muss retour gefahren werden, d.h. 
um so kleiner darf Y sein. 

- Platzbedarf auf Oeffnungsseite: 

Die Werte von Punkt l. und 2. konnen 
als Eekwerte betraehtet werden. Bei 
den linear dazwisehen liegenden Wer­
ten (Minimalwerte-Linie) ist das Tür­
offnen ebenfalls moglieh. (Bei gros­
seren Türflügeln, muss Y entspreeh­
end vergrossert werden.) 

X= O 

x l y 
___ -_-

50 l 150 
40 l 160 
30 l 170 

20±§i 180 
10 190 

Sehleehtest- ---- -ó- -m 
Wert ___ _ ____ _ 

Auf der folgenden Seite sind die Angaben zu diesem Platzbedarf, 
wie sie in der internationalen Literatur zu finden sind, ver­
gliehen. . l. 
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Literatur-Vergleieh: - CRB-Norrn + hollandisehe Angaben liegen 
unter der Minirnalwerte-Linie 

70 60 50 40 30 20 10 o 

- SIV-Leitfaden + USA-Norrn (ANSI) liegen 
über der Minirnalwerte-Linie 

14 

·., 30/180 SIV 

- Sehwedisehe, englisehe und franzosisehe 
Angaben liegen deutlieh über der Mini­
rnalwerte-Linie 

Legende: 

CRB Norm SN 521 500 

SIV 

BRD 

------ F 

---· GB 

-·-·NL 
___ s 

USA 

Leitfaden Schweiz. 
Invalidenverband 

DIN-Norm 

logement -
environnement 

S. Goldsmith 

Geboden Toegang 

Schwed. StudiA 

ANSI-Norm 

---120 

---130 

---140 

150 

160 

---170 
_,... ________ ,.,_. ____ _ 

---180 

-~·~.-.l.O.LJ~GB _______________ _ 

'30/2005 

Angaben für neue Norrn SN 521'500 

190 

200 

Die SN/CRB-Norm soll Minirnalanforderungen für Publikumsbauten 
und für den allgemeinen Wohnungsbau enthalten. Die Sehweize­
risehe Faehstelle eraehtet es deshalb als nieht sinnvoll, die 
weitgehenden Anforderungen für sehwaehe Rollstuhlbenützer in 
die CRB-Norm aufzunehmen, da eine generelle Umsetzung in der 
Praxis nieht realistiseh ist. 
Diese sind hingegen, bei Bauten mit erhohten Anforderungen an 
die Behindertengereehtigkeit zu berüeksiehtigen. (z.B. Behin­
derteninstitutionen, Heime, Spitaler, ete.) 
Als Minimalanforderung für den Platzbedarf vor Türen ist der 
Platzbedarf auf der Türoffnungsseite für starke Rollstuhlbenüt­
zer zu betraehten. Wird dieser namlieh nieht eingehalten, ist 
es-unrnoglieh den Türflügel am Rollstuhl vorbei aufzusehwenken. 
Dabei gilt, dass Losungen um so besser sind je grosser X ist 
und dass dabei die Mindestgrosse von 60 em optimal ist. 
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Behindertengerechte Aufzugsan1agen Seite 16 

Auf der fo1genden Seite finden Sie eine Zusammenste11ung von 
Standard-Aufzügen der wichtigsten Schweizer Aufzugsfirmen. 
Von der Tatsache ausgehend, dass auf dem Schweizer Markt ver­
schiedene Aufzugsgrossen a1s behindertengerecht angeboten wer­
den, hat die Schweiz. Fachste11e diese Zusammenste11ung erar­
beitet. 
Für offent1ich zugang1iche Gebaude, Sonderbauten (Heime) und für 
An1agen, die an die Vorschriften der Norm SN 521 500 gebunden 
sind, ge1ten nach wie vor Kabinengrossen von 110cm Breite und 
140cm Tiefe. 
Bei Bauten und An1agen, we1che keiner Norm unterste11t sind, 
insbesondere Wohnbauten, so11te die Benützbarkeit von Aufzügen 
durch Ro11stuh1fahrer auch gewahr1eistet sein. Hierbei ist vor 
a11em auf die Kabinentiefe zu achten. Aufzüge mit einem Kabi­
nenmass von 90cm Breite x 125cm Tiefe konnen durch se1bstandige 
Ro11stuh1fahrer ohne Beg1eitperson, so1che von 110cm Breite x 
125cm Tiefe von Ro11stuh1fahrern mit Beg1eitperson benützt wer­
den. Die Aufzüge sind rnit Te1eskoptüren von 80cm i.L. zu ver­
sehen und die Oberkante von Bedienungse1ementen darf auf max. 
140cm 1iegen. 
Da heute Schachtdimensionen auf ein Minimum reduziert werden, 
kann der vermehrte P1atzbedarf für rollstuhlgerechte Aufzugs­
anlagen kein Argurnent für den Entscheid zu einem kleineren Auf­
zug mehr sein. Zudem werden diese beiden Aufzüge zum gleichen 
Preis wie 4-Personen-Aufzüge angeboten. 

l - ... 

Balkonschwellen-Details 

•• l 
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Die meist hohen Schwellen von Balkontüren sind ein typisches Bei- l 
spiel dafür, wie rnit einer fachkundigen Projektierung ohne Mehr­
kosten ein sehr entscheidendes Hindernis verrnieden werden kann. 
Die Fachstelle veroffentlicht in diesem Bulletin aus ihrer Detai1-
Dokumentation eine Reihe von empfehlenswerten Beispielen aus der 
Praxis. Damit verbinden wir die Anregung, uns weitere gute Details 
als Erganzung unserer Dokumentation weiterzugeben. 
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S t a n d a r d A u f z ü g e 

Trag- Kabine 
kraft 

B re i te x Tiefe 

Tür Schacht­
innenmass 

Hersteller -

.l 

.l 
'l 

Typenbezeichnung 
gemass Hersteller 

l 

e:: 
Q) 
e:: 
o 
Ul 
S-l 
Q) 
tl< 

90 x 125 80 
Breite x Tiefe 
155 x 155* 

l l 
Aufzüge AG, Schaffhausen Genf 

L{") 

o 
o 

""" 

93 x 125 

90 x 124 

90 x 125 

., 

80 

80 

80 

155 x 150*1 

140 x 160 *2 Emch AG, Bern 

160 x 170 

160 x 160 

Gebauer AG, Affoltern 

Lift AG, Regensdorf 

150 x 160* Menétrey SA, Romont 

150 x 160 

155 x 165 

155 x 180 

Neuwerth + Cie., Ardon 

Schindler AG·, Ebikon 

Schweizer, Wolfertswil 

Genf' 
1Genf' 
1
Rollstuhllift

1 

l l 
Genf 

.r "'""i .. 
1
rollstuhlgangig 

,l Lr·------~------------~---4-------------4----------------------------~-----------------, 
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16 
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110 x 125 

l l .. 

-

80 160 x 155* 

160 x 150* 

160 x 170 

160 x 160 

160 x 160 

160 x 160 

160 x 160 

160 x 160 

Aufzug nach Norm SN 521 500: 

Aufzüge AG, Schaffhausen 

Emch AG, · Be r n 

Gebauer AG, Affoltern 

Gendre Otis AG, Fribourg 

Lift AG, Regensdorf 

Neuwerth + Cie., Ardon 

Schindler AG, Ebikon 

Schweizer, Wolfertswil 

L 

'Gs 5od 
'rollstuhlgangig 

e:: 110 x 140 80 160 x 170* 

160 x 165* 

160 x 210 

160 x 165* 

160 x 210 

l l 
Aufzüge AG, Schaffhausen ISO-Norm ( -. 

l. -· Q) 
e:: 
o 
Ul 
S-l 
Q) 
tl< 

o 
C"'l 
1.0 

Emch AG, Bern 

Gebauer AG, Affoltern 

Gendre Otis, Fribourg 

Lift AG, Regensdorf 

160 x 175* Menétrey SA, Romont 

160 x 180 
160 x 165* 

160 x 210 

Neuwerth SA, Ardon 

Schindler AG, Ebikon 

* = Türfrontkonstruktion in Stahlblech statt Mauerwerk 
l = Maschinenraum unten 
2 = Maschinenraum oben •• 

Stand: Februar 1986 
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Mustersammlung von Balkonschwellen-Details 

Die heute gangigen Balkon- oder Terrassentürschwellen sind rneist 
ein unüberwindbares Hindernis für Rollstuhlbenützer. Auch wenn 
die Balkonbenützung nicht zu den entscheidenden Problernen geho­
ren, stellt es doch eine wichtige Lebensqualitat dar, sind doch 
gerade viele Behinderte in verrnehrten Masse an die Wohnung gebun­
den. 

Das Haupthindernis bildet die Hohenüberwindung, welche für eine 
selbstandige Ueberquerung irn Rollstuhl in der Regel unrnoglich 
ist und welche zudern für Gehbehinderte (ja sogar für Nichtbehin­
derte) zur Unfallursache werden kann. 

Bei Eingangstüren wird heute weitgehend auf Hohenunterschiede 
verzichtet. Balkontüren gehoren jedoch in den Bereich der Fenster­
profile, also Norrnprofilen, welche irn allgerneinen weitaus harte­
ren ausseren Bedingungen genügen rnüssen. Infolge der Norrnierung 
werden diese Profile aber kaurn rnehr differenziert, d.h. günsti­
geren Bedingungen (Ueberdachung, Windschutz, usw.) angepasst. 
Dass dabei sehr hohe Hohendifferenzen bei Türschwellen resultie­
ren, ist verstandlich aber nicht notwendig. Die unbestrittenen 
Bedürfnisse Behinderter erfordern aber eine Optirnierung in Rich­
tung der Verrneidung jeglicher Hohendifferenzen oder Absatzen. 

Unsere Erfahrungen haben nun bestatigt, dass unter diesen Voraus­
setzungen bereits heute ernpfehlenswerte Losungen erstellt werden 
konnen und sich auch bewahren. Voraussetzung ist dabei, dass die 
Koten des fertigen Bodens innen und aussen rnoglichst angeglichen 
werden. Irn Sinne eines Erfahrungsaustausches veroffentlichen wir 
in der Folge eine Reihe von der Fachstelle gesammelter Beispiele, 
welche durchwegs rnit rninirnalen Absatzen auskommen. Wir geben dazu 
Angaben des Bauobjektes und des Architekten, sodass Sie sich di­
rekt weitere Angaben beschaffen konnen. Anschliessend fügen wir 
noch zwei Details aus unserer Literatur an. 

Diese Beispiel-Sammlung kann auch separat bei der Fachstelle be­
zogen werden. Falls Sie von guten oder noch besseren Losungen 
Kenntnis haben, waren wir Ihnen für eine Kopie oder einen Hinweis 
sehr dankbar. 

. l. 
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8005 Zürich 
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Te1. 01/44 54 44 

B o l k o n t ü r s e h w e l l e s e u 1 l d e b o l e o n 

Objekt: Mehrfami1ienhaus 'Hoffnung', Lichtensteig, 1983 
Architekt: Wick1i und Kaufmann, 8630 Wattwi1 
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Behindertenwerk St. Jakob, Zürich (Wohnungen), 1977 
E. Viquerat, 8052 Zürich 
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B a l k o n t ü r s e h w e l l e s e u 1 l d e b a l e o n 

Objekt: Wohnüberbauung Sãntisstrasse, K1oten, 1983 
Architekt: A. + E. Bosshard, 8036 Zürich 
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B a l k o n t ü r s e h w e l l e s e u 1 l d e b a l e o n 

Objekt: A1tersheim Kõ11iken, 1982 
Architekt: Rhiner und Hochu1i, 4657 Du11iken 
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Tscharnergut Bero: Anpassung für Tetrap1egiker, 1983 
Firma Hü11er, 3063 Ittigen 
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B a l k o n t ü r s e h w e l l e s e u 1 l d e b a l e o n 

Objekt: 
Architekt: 

Bestehende Wohnung: Behindertengerecht angepasst 
A. Gysin, 3008 Bern 
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B a l k o n t ü r s e h w e l l e s e u i l d e b a l e o n 

Literaturauszug aus: 
Die rollstuhlgerechte Wohnung 
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Abb. 242 Balkon-Loggia mit Betonplatten und Hebedrehtür 

-. 

l 
/~~3{t}{(l(~::;:>·:~j : = . 

' 
l 

.. 
' 
l . i 
' l 

l 

l l 
' -i----------- - - -- - - - - - ----------------~ 

Abb. 243 Terrasse mit Entwasserungsrinne und Drehtür (Abb. 240-243, Entw.: J. Figur) 
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Auszug aus: 'fai re face 1 Nr. 7-8 1985 
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Behindtiirten~Barrieren --
Der nachstehende Text stammt aus dem Buch «An zwei Stõcken durchs Leben. 60 

Jahre Kinderlãhmung .. , von Hans Huggler-Gioor. (Besprechung in Faire Face-Dennoch 
Nr. 1211984.) 

An einem bekannten Tagungsort habe 
ich ganz schlimme Fussbõden für Behin­
derte angetroffen. lm ganzen Eingangs­
raum, unmittelbar an die Zutahrtsstrasse, 
besteht ein ãusserst glatter Klinkerboden, 
ohne Teppiche oder Lãuter. Bei nassem 
Wetter wird die Nãsse von den Besuchem 
aut den Klinkerboden getragen und weiter 
aut den glatt gewichsten Parkettboden. 
Wehe, wer die Gehstõcke oder Gehhilten 
nicht senkrecht aut diese Bõden stellt. Die 
Gummizapfen an diesen Stützen flitzen un­
ten aus, und der Behinderte liegt am Bo­
dan. Mir passierte das dort dreimal, glück­
licherweise ohne bõse Folgen. Da ich klei­
ner Statur bin, talle ich eben nicht hoch 
hinab, was einmal als Vorteil der Kleinen 
gelten kann. Es ist da wie im Leben, je 
hõher der Mensch steigt, desto tieter kann 
er hinunterfallen, sei es in der Einbildung, 
im Berut oder in der Politik. 

lch habe grundsãtzlich nichts gegen Klin­
ker- oder Parkettbõden. Aber in Aãumen, in 
denen sich Behinderte und ãltere Leute auf­
halten, sollten zumindest Lãuter und Teppi­
che als Gehstreiten gelegt werden. Türvor­
lagen, wenn sie nicht im Aahmen eingelegt 
sind, sollten aut der Unterseite mit Haftun­
terlage versehen sein, um ein Wegrutschen 
zu verhindern. Aut Parkett- oder anderen 
glatten Bõden sind Stühle mit Metallgleitem 
getãhrlich, sie rutschen beim Absitzen oder 
Autstehen leicht weg. Dasselbe gilt tür die 
Tische. 

Mit den Treppen-Gelãndern sieht es weit­
herum bõse aus tür Behinderte und gehun­
sichere ãltere Menschen. Die Archilekten 
solllen den Sinn eines Treppengelãnders in 
der Nützlichkeit und Sicherheil des Gebrau­
ches sehen, nichl lediglich als Zierde oder 
Abschrankung. In erster Linie muss ein Ge­
lãnder, auch Handlaut genannt, mii der 
Hand, auch mii einer kleinen, gut umtassbar 
sein, damit es sicheren Griff bietet. Oft 
muss das Gelãnder regelrecht zum Hinauf­
ziehen oder zum Abstützen benützt werden, 
nicht nur zum leichten Halt. Dicke Holzklo­
ben oder hohe Laden, etwa noch ohne Griff­
kerbe, sind wegen der Untasslichkeit und 
mõglichem Ausgleilen mii der Hand und 
den Hali verlieren, getãhrlich. 

Am idealsten tür Treppengelãnder sind 
mii Gumrni oder Plastik überzogene Flach­
oder Aundeisenstãbe, auch Aohre, mii 
hõchslens 3 em Durchmesser, die genü­
gend in der Mauer oder in der Holzwand 
verankert sind. (lch habe einmal in einem 
Hotel eine Gelãnderverankerung aus einer 
Mauer herausgerissen, konnle mich aber 
vor einem Aückwãrtssturz bewahren.) 

Es gibt Gehbehinderungen, die ein 
Aechtstassen, und solche, die ein Linkstas­
sen der Gelãnder bedingen. Für diese Fãlle 
wãren beidseits der Treppe Gelãnder anzu­
bringen. Der bedeulenden Kosten wegen 
werden in der Aegel nur aut einer Seite der 
T reppe Handlãute angebrachl, oder ke ine! 

Bei Spitzkehren- oder Wendeltreppen erge­
ben sich in der Kurve im Spitz auslautende 
Auftrittstuten, die nur mit den Fuss·Spitzen 
betreten werden kõnnen. Hier sollten die 
Gelãnder unbedingt an der Wand ange­
bracht sein, damit der volle Auftritt gewãhr· 
leistet ist. 

Oben und unten auslautende Treppenge­
lãnder solllen im Minimum noch einen hal· 
ben Meter weiter gespannt werden, um ein 
sicheres Übertreten aut die Ebene zu si· 
chem. Handlãufe solllen nie unlerbrochen 
werden, damit Sehbehinderte mit der Hand 
nicht plõtzlich ins Leere gleiten und dabei 
vielleicht stürzen. Auch aut Treppen sind 
rutschteste Tritte oder gutbetestigte Lãuter 
unerlãsslich. 

Freilreppen ohne Gelãnder oder ohne 
Wand aut einer Seite (zum Abstützen) 
sind tür stark Gehbehinderte, ohne Aoll­
stuhl, oft nur sehr schwer oder überhaupt 
nicht überwindbar wegen Sturzgetahr. lch 
habe anlãsslich einer Delegiertenver· 
sammlung bei einem neuen Schulhaus 
auswãrts einmal gesehen, dass in der Mii­
te einer Freitreppe Hülsen im Boden ein­
gelassen sind, in welche Steckptosten für 
Handlãute eingelassen werden kõnnen, 
eine sehr gule Lõsung tür aut Hali ange­
wiesene Benützer. Spannseile sind unsi· 
cher (kain fester Hali), aut solche sollte 
verzichtet werden. Türendurchgãnge soll· 
ten keine Schwellen, oder dann nur Y:r-1 
em hohe halbrunde Metallschienen aufwei· 
sen, zum Überfahren mit Aollstühlen. Die 
Mindestbreite der Türen muss (für Roll­
stühle) 80·90 em betragen. WC, auch 
nicht rollstuhlgãngige, würden tür Geh­
schwache mit Vorteil mit einem waagrech­
ten Haltegriff versehen. 

Óffentliche Gebãude, wie Amter, PTI, 
Bahnschalter, Banken, Warenhãuser, Ho­
tels (bis zum Lift) und Arztpraxen sollten 
rollstuhlgãngig oder zumindest gut und si· 
eh er treppengãngig sein mii Handlãuten der 
Treppe entlang. Es gibt sehr viele Behinder­
te wie ich, die keinen Aollstuhl benõtigen. 
Oft müssen wir aber vor ungeeigneten, 
a haltlosen N Treppen kapitulieren. Handlãu­
fe kõnnen so oder so überall angebracht 
werden und sind ein grosses Anliegen Geh­
behinderter. 

Für Belãge im Freien, Strassen ausge­
nommen, sind Betongrobkõrnungen oder 
Waschbeton zu bevorzugen, diese bewah­
ren am sichersten vor dem Ausgleiten. lm 
übrigen verweise ich aut die gute Schrift des 
lnvalidenverbandes über Behinderten-Bar­
rieren und entsprechende bauliche Vor­
kehren. 

Zu vermehrter Gehsicherheit bei Schnee 
und Eis emptehlen sich die im Handel er· 
hãltlichen Gleitketteli für die Schuhe und in 
Sanitãtsgeschãften beziehbare Klappstifte 
für Stõcke und Gehhilten. 

Vor Betreten eines Gebãudes kann man 
abklãren, ob weitere, vielleicht geeignelere 
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Eingãnge vorhanden sind. lch schaue mich 
auch stets nach einem Lift um. Wenn ange· 
nommen werden muss. dass eine er· 
wünschte Türe in der Aegel geschlossen 
ist, kann mii dem zu Besuchenden vorher 
teletonisch eine Türõffnung aut eine be­
stimmte Zeit vereinbart werden. Bei tehlen­
dem Parkplatz in geeigneter Nãhe lãsst sich 
bei einem Taxistandplatz vereinbaren, dass 
man an einen bestimmlen Ort getührt, und 
zu vereinbarter Zeit wieder abgeholl wird. 

Zum Parkieren an nicht bewilligten Orten 
muss der Fahrer den gesunden Menschen­
verstand walten lassen. Aut Fussgãnger­
streiten, in Kurven und aut Kreuz~Jngen, in 
engen Passagen und vor Garageaustahrten 
parkiert man nicht, das wãre Aücksichls­
losigkeit und ein grober Verstoss gegen die 
Verkehrssicherheit. Aut den Trottoirs muss 
man einen Freiraum tür Kinderwagen be­
lassen. 

Bei unkonventionellem Parkieren ist es 
angezeigt, sotem der Fahrer nichl einer 
breiten Óffenllichkeit bekannt isl, das 
Auto mit dem lnvalidenzeichen zu ver­
sehen, oder gross aut einen Zettel zu 
schreiben: • Gehbehindert, bitte u m To le· 
ranz, danke", und denselben gut sichtbar 
hinter die Frontscheibe zu legen. So ma· 
che ich es jedentalls auswãrts. lch habe 
auch schon vor dem Parkieren mii der 
Polizei teletonisch Vereinbarungen treffen 
kõnnen. 

In der Regel bin ich immer aut viel Ver­
stãndnis gestossen bei den gesetzlichen 
Hütem der Ordnung. Nur einmal habe ich 
einen offenbar Übereitrigen tragen müssen, 
was er in meinem Fali machen würde. 

Der Korrektheit halber empfehlen sich 
vorherige Abreden statt nachherige Ausre­
den. Das gleiche gilt unter gleichen Um­
stãnden auch bei zivilen Behõrden. Hier 
wird etwa der Vorwand angebracht : "J a wir 
begreifen schon, aber es gibt Passanten, 
dia reklamieren, bei dem und dem lasse 
man das Falschparkieren zu, anderen ge­
genüber sei man streng." Hier scheint mir, 
dass mit den notwendigen Erklãrungen eine 
bestimmte Toleranz durchgesetzt, oder das 
notwendige Verstãndnis geweckt werden 
kõnnte. Vielleicht würde nur der Hinweis 
genügen: "Wir wollen troh sein, dass unse­
re Glieder in Ordnung sind." 

Leider habe ich, noch nicht lange her, mit 
einzig mõglichen Parkieren aut einem brei­
ten Trottoir mii zusãtzlichem Vorplatz, einen 
Passanten zu einem anonymen Telefonan­
rut an mich gereizt, welcher die Drohung mit 
Polizei enthielt. Schade, dass ich den Anru­
fer an der Stimme erkannte .. . zu meinem 
Bedauem. 

Bei Glatteis oder sonst glitschigen Stras­
sen überquere ich an den Stõcken unter 
keinen Umstãnden eine Strasse. Die Ge­
fahr des Angetahrenwerdens - der Fahrer 
kõnnte ja nicht anhalten - ist mir zu gross. 
Dass den Fahrer alltãllig die Schuld treffen 
würde mit den entstehenden Kostenfolgen, 
wãre mir ein kleiner Trost, die Verletzungen 
wãren die Meinen und nicht die Seinen. Als 
Behinderter hat man bestimmt viel intensi· 
ver alltãllige Krisensituationen abzuschãt­
zen. Auch hier gilt: Besser Aisiken umge­
hen als eingehen. 

Das Buch kann für Fr. 20.50 bezogen 
werden bei Hans Huggler-Gioor, 3860 Mei­
ringen. 
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